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Artikel 6 Für alle identifizierten Mitarbeiter geltende Kriterien der Vergütungspolitik: 

Anstatt: „(4) Absatz 1 Buchstaben i und k gelten nicht für Mitarbeiter, deren jährliche variable 

Vergütung 50 000 EUR nicht übersteigt und nicht mehr als ein Viertel ihrer jährlichen 

Gesamtvergütung ausmacht.“ 

muss es heißen: „(4) Absatz 2 Buchstaben i und k gelten nicht für Mitarbeiter, deren jährliche 

variable Vergütung 50 000 EUR nicht übersteigt und nicht mehr als ein Viertel ihrer jährlichen 

Gesamtvergütung ausmacht.“ 
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